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(N) Was soll das Gemeinnützigkeitsreformgesetz 2023 
bringen? 
 
Das Finanzministerium hat das Gemeinnützigkeitsreformgesetz 2023 zur Begutachtung versandt. Im Folgenden 
haben wir einige wesentliche steuerliche Gesichtspunkte daraus zusammengestellt. 
 
Die Spendenabsetzbarkeit im Einkommensteuergesetz soll auf weitere gemeinnützige Organisationen 
ausgeweitet und das Verfahren der Spendenbegünstigung vereinfacht werden. Spendenbegünstigte Zwecke sollen 
zukünftig alle Zwecke sein, die als gemeinnützig oder mildtätig im Sinne der §§ 35 oder 37 
Bundesabgabenordnung zu betrachten sind. Dies begünstigt insbesondere Bildung und Sport.  
 
Der Zugang zur Spendenbegünstigung soll bereits nach einjährigem Bestand möglich werden und für kleinere 
Einrichtungen soll statt der erforderlichen Wirtschaftsprüferbestätigung künftig ein vereinfachtes Verfahren 
gelten. Das bestehende System der Spendensammelvereine und Mittelbeschaffungskörperschaften soll vereinfacht 
werden. 
 
Eine ausdrückliche gesetzliche Regelung für Zahlungen von gemeinnützigen Organisationen an ihre Freiwilligen 
soll geschaffen werden („Freiwilligenpauschale“). Mit der Einführung des Pauschales soll eine Steuerbefreiung 
für ehrenamtlich Tätige verankert werden, wonach von gemeinnützigen Organisationen ausbezahlte Vergütungen 
bis zum im Gesetz verankerten Höchstbetrag steuerfrei sein sollen. Beim „kleinen Freiwilligenpauschale“ sind 
Einnahmen eines ehrenamtlich Tätigen bis zu € 30,00 pro Kalendertag, höchstens € 1.000,00 im Kalenderjahr, 
unter bestimmten Voraussetzungen von der Einkommensteuer befreit. Das große Freiwilligenpauschale sieht einen 
täglichen Höchstbetrag von € 50,00 und jährlichen Höchstbetrag von € 5.000,00 vor. 
 
Die bisher befristete Abzugsfähigkeit von Zuwendungen zur Vermögensausstattung gemeinnütziger 
Stiftungen, die spendenbegünstigte Zwecke verfolgen, soll dauerhaft gelten. 
 
In der Bundesabgabenordnung sollen die Regelungen, welche die Voraussetzungen für abgabenrechtliche 
Begünstigungen für Körperschaften festlegen, die nach ihrer Rechtsgrundlage und nach ihrer tatsächlichen 
Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke fördern, 
modernisiert werden und mehr Rechtssicherheit bringen. 
 
Der Gesetzesentwurf war bei Drucklegung dieses Artikels noch nicht vom Parlament beschlossen. Änderungen 
sind möglich. Die weitere Gesetzwerdung bleibt abzuwarten. 
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(N) Neufassung der Grenzgängerregelung mit 
Deutschland 
Als steuerrechtliche Grenzgänger gelten Personen, die im Grenzgebiet eines Staates ihren Wohnsitz und in einem 
anderen Staat, ebenfalls in der Nähe der Grenze, ihren Arbeitsort haben und dort eine unselbständige Tätigkeit 
ausüben. Das Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland enthält eine derartige Grenzgängerregelung, 
welche vorsieht, dass Grenzgänger ausschließlich in ihrem Wohnsitzstaat der Besteuerung unterliegen, auch wenn 
die Tätigkeit im anderen Staat ausgeübt wird. Aufgrund der geänderten Arbeitswelt (Homeoffice) wird diese 
Grenzgängerregelung nunmehr mit 1.1.2024 wesentlich geändert. 
 
Neuregelung ab 1.1.2024 
Die Neufassung der Grenzgängerregelung sieht vor, dass Grenzgänger künftig ihre unselbständige Tätigkeit 
nunmehr bloß „üblicherweise in der Nähe der Grenze“ ausüben müssen, womit das Erfordernis einer täglichen 
Rückkehr entfällt. Damit gelten künftig im Homeoffice ausgeübte Arbeitstage nicht mehr als schädliche Tage im 
Hinblick auf den Grenzgängerstatus. Diese Änderung soll zu einer wesentlichen Vereinfachung und zu mehr 
Flexibilität für Grenzgänger und deren Arbeitgeber im Zusammenhang mit einer im Homeoffice ausgeübten 
Tätigkeit führen.  
 
Als „grenznah“ gelten künftig Gemeinden, deren Gebiet ganz oder teilweise innerhalb eines Radius von 30 km  
diesseits und jenseits der Grenze liegt. Um hier Klarheit zu schaffen, sollen künftig jene Gemeinden namentlich  
veröffentlicht werden, welche sich in der entsprechenden Grenzzone befinden. 
 
Abschließend wurde im Rahmen der Neufassung der Grenzgängerregelung auch eine entsprechende Ergänzung 
aufgenommen und so der Anwendungsbereich mit 1.1.2024 auch auf Arbeitnehmer im Öffentlichen Dienst 
ausgeweitet. 
 
 

  



Online-Steuernews für Klienten 12/2023 

(N)	Geplante Änderungen für Photovoltaikanlagen, 
Dienstgeberabgabe und 
Arbeitslosenversicherungsbeiträge 
 
Mit dem Budgetbegleitgesetz 2024 sollen eine Vielzahl von Gesetzen geändert werden. In diesem Artikel werden 
daraus zwei Änderungen im Bereich Umsatzsteuer und Lohnverrechnung dargestellt. Das Gesetz lag bei 
Drucklegung dieses Artikels als Regierungsvorlage vor. Änderungen sind möglich. Die Gesetzwerdung bleibt 
abzuwarten. 
 
Photovoltaikanlagen 
Die Umsatzsteuer für die Lieferungen, innergemeinschaftlichen Erwerbe, Einfuhren sowie Installationen von 
Photovoltaikmodulen, die nach dem 31.12.2023 und vor dem 1.1.2026 ausgeführt werden bzw. sich ereignen, soll 
0 % betragen.  
 
Dies soll nur gelten, wenn die Lieferungen oder Installationen an oder die innergemeinschaftlichen Erwerbe bzw. 
Einfuhren durch den Betreiber erfolgen. Weitere Voraussetzung ist, dass die Engpassleistung der 
Photovoltaikanlage nicht mehr als 35 Kilowatt (peak) beträgt oder betragen wird und dass die Photovoltaikanlage 
auf oder in der Nähe von folgenden Gebäuden betrieben wird oder betrieben werden soll: 
 
§ Gebäude, die Wohnzwecken dienen, 
 
§ Gebäude, die von Körperschaften öffentlichen Rechts genutzt werden oder 
 
§ Gebäude, die von Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die gemeinnützigen, 

mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen (entsprechend der Bundesabgabenordnung), genutzt werden. 
 
Arbeitslosenversicherungsbeitrag und Dienstgeberabgabe 
Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung soll ab 2024 um 0,1 Prozentpunkte gesenkt werden (für Lehrlinge 
künftig 2,3 % und für die übrigen Versicherten 5,9 %). Beschäftigt ein Dienstgeber mehrere geringfügige 
Beschäftigte und übersteigt die Summe der monatlichen Beitragsgrundlagen ohne Sonderzahlungen mehr als das 
Eineinhalbfache der Geringfügigkeitsgrenze, so hat der Dienstgeber zusätzlich zum Unfallversicherungsbeitrag 
eine pauschale Dienstgerberabgabe zu entrichten. Diese Dienstgeberabgabe soll ab 2024 um 3 Prozentpunkte 
erhöht werden (ab 2024 19,4 %, bisher 16,4 %). 
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(N)	Last-Minute-Steuertipps 
 
Neben unseren Steuertipps zum Jahresende aus der vorangegangenen Ausgabe der Steuernews finden Sie hier 
noch zwei Last-Minute-Tipps vor dem Jahreswechsel. 
 
Geschenke an Mitarbeiter 
Für den Arbeitgeber sind die Geschenke Betriebsausgaben und mindern als solche den Gewinn. Für den 
Mitarbeiter handelt es sich bei Geschenken vom Arbeitgeber um Sachzuwendungen.  
 
Grundsätzlich unterliegen solche Zuwendungen genauso wie Entgeltzahlungen der Lohnsteuer. Für 
Sachgeschenke räumt der Gesetzgeber aber eine Ausnahme ein, und lässt geldwerte Vorteile aus der Teilnahme 
an Betriebsveranstaltungen bis zu einer Höhe von € 365,00 jährlich und die dabei empfangenen Geschenke bis zu 
einem Betrag von € 186,00 pro Jahr und Mitarbeiter steuerfrei. 
 
Ausnahme von der gewerblichen Sozialversicherung (GSVG) für Kleinunternehmer 
Kleinunternehmer im Sinne des GSVG ist im Jahr 2023 ein Unternehmer (Einzelunternehmer mit 
Gewerbeberechtigung oder FSVG versicherter Arzt) mit 
 
§ Umsätzen aus sämtlichen unternehmerischen Tätigkeiten von nicht mehr als € 35.000,00 und 
 
§ Einkünften aus der gewerblichen Tätigkeit von nicht mehr als € 6.010,92. 
 
Wird bei der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) glaubhaft gemacht, dass diese Grenzen nicht 
überschritten werden, so kann eine Ausnahme von der Pensions- und Krankenversicherung für das Jahr 2023 bis 
zum 31.12.2023 beantragt werden, wenn 
 
§ innerhalb der letzten 60 Kalendermonate nicht mehr als 12 Kalendermonate einer GSVG-/FSVG-

Pflichtversicherung gegeben waren oder 
 
§ das 60. Lebensjahr vollendet wurde oder 
 
§ das 57. Lebensjahr vollendet (nicht aber das 60.) wurde und innerhalb der letzten fünf Kalenderjahre vor der 

Antragstellung die erwähnten Einkommens- und Umsatzkriterien erfüllt waren. 
 
Für die Dauer des Bezuges von Kinderbetreuungsgeld oder die ersten 48 Kalendermonaten der Kindererziehung 
(pro Kind) gelten eigene Regelungen. Die Erfüllung der Voraussetzungen wird im Nachhinein anhand des Umsatz- 
und Einkommensteuerbescheides überprüft. Wird diese Ausnahme von der Pflichtversicherung beantragt und 
genehmigt, ist zu beachten, dass aus der gewerblichen Tätigkeit keine Absicherung in der Pensions- und 
Krankenversicherung besteht. 
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(N)	Voraussichtliche GSVG-Sozialversicherungswerte für 
2024 

Krankenversicherung und Pensionsversicherung für Kammermitglieder 
 KRANKENVERSICHERUNG PENSIONSVERSICHERUNG 

Beitragssatz 6,80 % 18,50 % 

Mindestbeitragsgrundlage      €     518,44 / Monat 
€ 6.221,28 / Jahr 

Höchstbeitragsgrundlage       €    7.070,00 / Monat 
 € 84.840,00 / Jahr 

 
Unfallversicherung € 136,20 /Jahr bzw. € 11,35/Monat.  
Die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt bleibt abzuwarten. 
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(S) Sachbezug bei unverzinslichem Gehaltsvorschuss 2024  
 
Für die Zinsersparnis eines unverzinslichen Gehaltsvorschusses oder Arbeitgeberdarlehens ist laut aktuellem 
Erlass des BMF in 2024 ein Sachbezug in Höhe 4,5 % p. a. (2023: 1,0 %) des aushaftenden Kapitals anzusetzen. 
Falls ein niedrigerer Zinssatz bei der Berechnung der Zinsen zur Anwendung kommt, ist die Differenz zum 
Referenzzinssatz zu versteuern. Allerdings besteht ein Freibetrag in Höhe von € 7.300,00, sodass nur vom 
übersteigenden Betrag ein Sachbezug zu ermitteln ist. 
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(N)	Steuern und Sozialversicherungsbeiträge bei 
„Zwangstrinkgeldern“ 
 
Wird eine Servicepauschale, ein Servicezuschlag oder ein verpflichtendes Trinkgeld („Zwangstrinkgeld“) z. B. als 
Zuschlag in Prozent zur Konsumation des Gastes automatisch verrechnet, so kann dies, im Vergleich zu 
freiwilligen Trinkgeldern, zu wesentlichen steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Konsequenzen führen. 
 
Die Gesundheitskasse weist unter anderem darauf hin, dass wenn von einem Hotel- oder Gastronomiebetrieb 
automatisch ein fixer Geldbetrag bzw. ein fixer Prozentsatz vom zu zahlenden Betrag als "Servicezuschlag" 
aufgeschlagen wird, es sich dabei nicht um Trinkgeld handelt (hier ist oft eine pauschale Abrechnung möglich), 
sondern mangels Freiwilligkeit um beitragspflichtiges Entgelt. 
 
Ein echtes Trinkgeld ist für Arbeitnehmer entsprechend einer expliziten Steuerbefreiung im 
Einkommensteuergesetz steuerfrei. Dies gilt aber laut Gesetz nur für ortsübliche Trinkgelder, die anlässlich einer 
Arbeitsleistung dem Arbeitnehmer von dritter Seite freiwillig und ohne dass ein Rechtsanspruch auf sie besteht, 
zusätzlich zu dem Betrag gegeben werden, der für diese Arbeitsleistung zu zahlen ist (dies gilt nicht, wenn 
aufgrund gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Bestimmungen Arbeitnehmern die direkte Annahme von 
Trinkgeldern untersagt ist). 
 
Weiters ist im konkreten Einzelfall zu prüfen, ob es sich bei einer Servicepauschale um ein Entgelt entsprechend 
des Umsatzsteuergesetzes handelt, für welches die entsprechenden Umsatzsteuerbeträge abzuführen sind. 
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(S) Investitionsrechnung: Wo lohnt es sich zu investieren? 
 
Sehr teure Investitionen können die zukünftige Lage des Unternehmens wesentlich beeinflussen. Hohe finanzielle 
Mittel sind danach meist längerfristig gebunden. Wenn es zu Umsatzeinbrüchen kommt, können unter Umständen 
Liquiditätsengpässe entstehen.  
 
Die Investitionsrechnung stellt eine rationale Entscheidungshilfe dar. Durch das Sammeln der Daten, die für die 
Berechnung nötig sind, muss man sich ausführlich mit den verschiedenen Entscheidungsszenarien befassen. Dies 
alleine kann schon die Sicherheit erhöhen, dass die richtige Entscheidung getroffen wurde. 
 
Bei den Investitionsrechnungen wird unterschieden in statische und dynamische Methoden. Zu den statischen 
Methoden gehören die Kostenvergleichs-, die Gewinnvergleichs-, die Rentabilitätsvergleichs- und die statische 
Amortisationsrechnung. Bei den statischen Rechnungen wird immer nur eine Periode zur Berechnung 
herangezogen, daher ist die Aussagekraft der Methode eher kritisch zu betrachten.  
 
Die dynamischen Investitionsrechnungen rechnen mit ein, dass die Einzahlungen und Auszahlungen zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten anfallen und beziehen sich auf den gesamten Nutzungszeitraum. Die Beschaffung 
der Daten ist zwar schwieriger, die Ergebnisse sind aber aussagekräftiger. Zu den dynamischen Methoden gehören 
zum Beispiel die Kapitalwert-, die interne Zinsfuß- und die Annuitätenmethode. 


